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Ordnung zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen für den Masterstudiengang  
Sportwissenschaft: Organisationsentwicklung und Management 

vom 3. Juni 2013 (Studienmodell 2011) 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 672) in Verbindung mit der Prüfungs- und Studienordnung für das Masterstudium 
(MPO fw. - Studienmodell 2011) an der Universität Bielefeld vom 1. August 2012 (Verkündungsblatt der Universität 
Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 41 Nr. 14 S. 325) hat die Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft 
der Universität Bielefeld folgende Ordnung zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen (Anlage zu § 1 Abs. 1 
MPO fw.) erlassen: 
 

Artikel I 
Die Fächerspezifische Bestimmungen für den Masterstudiengang Sportwissenschaft: Organisationsentwicklung und 
Management vom 17. Dezember 2012 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – 
Jg. 41 Nr. 18 S. 473) werden wie folgt geändert: 
 
1. Ziffer 2, Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

(2) Die Bewerbungsunterlagen müssen fristgerecht im Studierendensekretariat der Universität Bielefeld eingereicht 
werden und enthalten: 

a)  Das Abschlusszeugnis eines vorangegangenen Abschlusses und die dazugehörigen Dokumente 
(Transcript, Transcript of Records, Diploma supplement o.ä.), die Auskunft geben über den individuellen 
Studienverlauf, die absolvierten Module, die während des Studienganges erbrachten Leistungen und deren 
Bewertungen und über das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studienganges. Falls die 
Hochschule oder Berufsakademie, an der die Bewerberin oder der Bewerber den vorangegangenen 
Abschluss erworben hat, für diesen keine solchen Dokumente ausfertigt, müssen entsprechend 
aussagekräftige Unterlagen eingereicht werden (z.B. Leistungsnachweise). 

b) Liegt noch kein Abschlusszeugnis eines vorangegangenen Abschlusses vor, werden ein vorläufiges 
Abschlussdokument und/oder ein aktuelles Transcript of Records bzw. entsprechend aussagekräftige 
Unterlagen im Sinne von Absatz 2a) vorgelegt. 

c) Optional einzureichen: Eine Ausarbeitung von maximal 1000 Worten (oder anderer Umfang), in der die 
Qualifizierung des vorangegangenen Abschlusses für diesen Masterstudiengang und ggf. weitere 
Kenntnisse und Qualifikationen dargelegt werden.  

 
2. Ziffer 3, Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

(2) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die nach Ziffer 2 Zugang erhalten, die Zahl der 
verfügbaren Plätze, erfolgt die Vergabe der Studienplätze in der Reihenfolge, der in dem Verfahren nach Ziffer 
2 Absatz 4 erreichten Punktzahl. Bei Ranggleichheit gibt die (vorläufige) Abschlussnote des für den 
Masterstudiengang qualifizierenden Abschlusses den Ausschlag. Ist danach keine eindeutige Reihung 
vorzunehmen, entscheidet das Los. 

 
Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche 
Bekanntmachungen – in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die sich ab dem Wintersemester 2013/14 für den 
Masterstudiengang Sportwissenschaft: Organisationsentwicklung und Management bewerben und einschreiben. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultätskonferenz der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft der 
Universität Bielefeld vom 10. April 2013. 
 
Bielefeld, den 3. Juni 2013 
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

Universitätsprofessor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer 
 




